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I. Beschluss 

 
Gremium Stadtrat          
 
Datum 16.12.2009 
 

Abstimmungsergebnis 

mit Mehrheit einst. 
angen. abgel. 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Sitzungsteil öffentlich 

X                         
 
 
Der Stadtrat beschließt unabhängig von der endgültigen Entscheidung über die 
Zuständigkeit für die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners im Freistaat 
Bayern (BayEAG) innerhalb der Stadtverwaltung Fürth einen internen Einheitlichen 
Ansprechpartner im Amt für Wirtschaft anzusiedeln. 
Vorsorglich wird der Oberbürgermeister ermächtigt, gegenüber dem Freistaat Bayern 
das Optionsrecht auszuüben, wonach die Stadt Fürth für ihr Gebiet alleiniger 
Einheitlicher Ansprechpartner ist. 
 

 

II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr.  

III. POA/SD  zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für  
D, Ref. I – VI, RpA 
 

IV. Ref. VI/AWi 

Fürth, 16.12.2009 
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Unterschrift der/des Vorsitzenden 

 


